
 Vereinte Nationen A/RES/75/126 

 

Generalversammlung  
Verteilung: Allgemein 

21. Dezember 2020 

 

 

20-16961 (G)  

*2016961*   

Fünfundsiebzigste Tagung 

Tagesordnungspunkt 73 b) 

Verstärkte Koordinierung der humanitären Hilfe und 

Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen, einschließlich 

der Wirtschaftssonderhilfe: Hilfe für das palästinensische Volk 
 

 

 

  Resolution der Generalversammlung, 

verabschiedet am 11. Dezember 2020 
 

 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/75/L.43 und A/75/L.43/Add.1)] 
  

 

 75/126. Hilfe für das palästinensische Volk 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 74/117 vom 16. Dezember 2019 sowie ihre früheren 

Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in Washington erfolgte Unter-

zeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwaltung durch die Regie-

rung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation, die Vertreterin des 

palästinensischen Volkes1, und die darauffolgenden, von den beiden Seiten geschlossenen 

Durchführungsabkommen, 

 ferner unter Hinweis auf das gesamte einschlägige Völkerrecht, einschließlich des hu-
manitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen, und insbesondere 

auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte2, den Internationalen 

Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte3, das Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes4 sowie das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-

nierung der Frau5, 

_______________ 

1 A/48/486-S/26560, Anlage. 

2 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 

LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 

Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 

3 Ebd. 

4 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 

II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 

5 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 

Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 

https://undocs.org/ot/A/75/L.43
https://undocs.org/ot/A/75/L.43/Add.1
https://undocs.org/ot/A/RES/75/126
https://undocs.org/ot/A/RES/74/117
https://undocs.org/ot/A/48/486




Hilfe für das palästinensische Volk A/RES/75/126 

 

3/6 21-16961 

 

Palästina-Investitionskonferenzen und die am 2. März 2009 in Scharm esch-Scheich (Ägyp-

ten) abgehaltene Internationale Konferenz zur Unterstützung der palästinensischen Wirt-

schaft für den Wiederaufbau Gazas, 

 unter Begrüßung der im Februar 2013 in Tokio und im März 2014 in Jakarta abgehal-
tenen Ministertreffen der Konferenz über Zusammenarbeit zwischen den ostasiatischen Län-

dern zugunsten der palästinensischen Entwicklung als Forum für die Mobilisierung politi-

scher und wirtschaftlicher Hilfe zur Unterstützung der palästinensischen Entwicklung, unter 

anderem durch den Austausch von Fachwissen und Erkenntnissen, 

 sowie unter Begrüßung der jüngsten Tagungen des Ad-hoc-Verbindungsausschusses 

für die Koordinierung der internationalen Palästinahilfe, die am 27. Mai 2015 in Brüssel, am 

25. September 2013, 22. September 2014, 30. September 2015, 19. September 2016, 

18. September 2017, 27. September 2018 und 26. September 2019 in New York und am 

2. Juni 2020 per Videokonferenz abgehalten wurden, 

 ferner unter Begrüßung der Tätigkeit des Gemeinsamen Verbindungsausschusses, der 

als ein Forum fungiert, in dem mit der Palästinensischen Behörde wirtschaftspolitische und 

praktische Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geberhilfe erörtert werden, 

 unter Begrüßung der Durchführung des Palästinensischen nationalen Entwicklungs-

plans 2011-2013 für Regierungsführung, Wirtschaft, soziale Entwicklung und Infrastruktur 

und der Annahme des Palästinensischen nationalen Entwicklungsplans 2014-2016: Von der 

Staatsbildung zur Souveränität und unter Betonung der Notwendigkeit fortgesetzter interna-

tionaler Unterstützung für den Prozess der Errichtung eines palästinensischen Staates, wie 

in der Zusammenfassung des Vorsitzes der am 22. September 2014 abgehaltenen Tagung 

des Ad-hoc-Verbindungsausschusses dargestellt, 

 betonend, dass die Vereinten Nationen an dem Prozess des Aufbaus palästinensischer 

Institutionen voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichende Unterstützung 

gewähren müssen, 

 in dieser Hinsicht den positiven Beitrag des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der 
Vereinten Nationen für 2014-2016 anerkennend, dessen Ziel unter anderem darin besteht, 

die Entwicklungsunterstützung und -hilfe für das palästinensische Volk zu erhöhen und die 

institutionellen Kapazitäten im Einklang mit den palästinensischen nationalen Prioritäten zu 

stärken, 

 unter Begrüßung der Schritte zur Lockerung der Einschränkungen der Bewegungs-

freiheit und des Zugangs im Westjordanland, gleichzeitig betonend, dass es weiterer Schritte 

in diese Richtung bedarf, und in der Erkenntnis, dass durch diese Schritte die Lebensbedin-

gungen und die Lage vor Ort verbessert würden und die Entwicklung der palästinensischen 

Wirtschaft weiter gefördert werden könnte, 

 sowie unter Begrüßung des von den Vereinten Nationen vermittelten Dreiparteien-

Übereinkommens betreffend den Zugang zum Gazastreifen und fordernd, dass es vollstän-

dig durchgeführt wird und ergänzende Maßnahmen ergriffen werden, die der Notwendigkeit 
eines grundlegenden Politikwechsels Rechnung tragen, der die dauerhafte und regelmäßige 

Öffnung der Grenzübergänge für den Personen- und Güterverkehr, namentlich für humani-

täre und gewerbliche Zwecke und für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung 

Gazas, erlaubt, 

 betonend, dass die Situation im Gazastreifen unhaltbar ist und dass eine dauerhafte 

Waffenruhevereinbarung zu einer grundlegenden Verbesserung der Lebensbedingungen des 

palästinensischen Volkes im Gazastreifen führen und die Sicherheit und das Wohlergehen 

der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten gewährleisten muss, 
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 sowie betonend, wie dringlich es ist, im Wege der vollständigen Durchführung der 

Resolution 1860 (2009) des Sicherheitsrats vom 8. Januar 2009 eine dauerhafte Lösung der 

Krise in Gaza herbeizuführen, namentlich indem der unerlaubte Handel mit Waffen und 

Munition verhindert und die dauerhafte Wiederöffnung der Übergänge auf der Grundlage 
der bestehenden Abkommen, einschließlich des Abkommens von 2005 über die Bewe-

gungsfreiheit und den Zugang zwischen der Palästinensischen Behörde und Israel, sicher-

gestellt wird, 

 in dieser Hinsicht betonend, wie wichtig es ist, dass die Palästinensische Behörde im 

Gazastreifen ihre volle Regierungsverantwortung in allen Bereichen wirksam wahrnimmt, 

unter anderem durch ihre Präsenz an den Gaza-Übergängen, 

 Kenntnis nehmend von der aktiven Mitwirkung des Sonderkoordinators der Vereinten 

Nationen für den Nahost-Friedensprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalsekre-

tärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde an 

der Tätigkeit der Sondergesandten des Quartetts, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, eine umfassende Beilegung des arabisch-israeli-

schen Konflikts unter allen seinen Aspeb9( )rkug 

e volle R

https://undocs.org/ot/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ot/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ot/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/ot/S/RES/1397(2002)
https://undocs.org/ot/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/ot/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/ot/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ot/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ot/A/75/84
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